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Bei Schriftverkehr und Zahlung bitte angeben! Danke!

Strafanzeige wegen des Verdachtes der Rechtsbeugung

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegerrd übermittle ich den Artikel aus dem Giessener Anzeiger vom22.03.2006.

Aus dern Artikel des Giessener Anzeigers geht hervor, dass ein Heranwachsender ausländi-
scher Täter zu einem vierwöchigen Jugendarrest verurteilt worden ist.

Der Verdacht der Rechtsbeugung ergibt sich daraus, dass sich der verurteilte Heranwachsende
oft'enbar vier Monate lane in Untersuchunsshaft befunden hat.

Die Dauer der Untersuchungshaft stand also offenbar in keinem Verhältnis zur Straferwartung
des Heranwachsenden, dessen Verhalten nach Jugendstrafrecht beurteilt worden ist.

Der Unterzeichner geht davon aus, dass sich die zuständigen Stellen im Zusammenhang mit
der Frage der Dauer der Untersuchungshaft haben von sachfremden Erwägungen leiten lassen.

Es wird um Aufnahme der Ermittlunsen sebeten.

Der Unterzeichner verzichtet nicht auf eine Unterrichtung über den Ausgang des Verfahrens.
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Menschen

te sich auch der Jüngste von ihnen verant-
worten. Weil er ztiTatzeit erst 20 Jahre
und zehn Monate alt war vor einem
Jugendschöffengericht. Dabei wurde er zu

eiriem vierwöchigen Jugendarrest verur-
teilt. Sicher sei dai Alter des Angeklagten
aber nicht, so Staatsanwältin Angelika van

Diese Strafe hat der junge Mann durch

die rund vier monatige Untersuchungshaft
schon abgebüßt. Das Gefängnis verlassen

aber konite er dennoch nicht: Er wurde in

Abschiebehaft genommen und soll nach

Frankreich ausgewiesen werden'


